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Notfall
Art. 379
In dringlichen Fällen ergreift die Ärztin oder der Arzt 
medizinische Massnahmen nach dem mutmasslichen 
Willen und den Interessen der urteilsunfähigen Person.

Patientenverfügung
Art. 372
1  Ist die Patientin oder der Patient urteilsunfähig und 

ist nicht bekannt, ob eine Patientenverfügung vor-
liegt, so klärt die behandelnde Ärztin oder der be-
handelnde Arzt dies anhand der Versichertenkarte 
ab. Vorbehalten bleiben dringliche Fälle.

2  Die Ärztin oder der Arzt entspricht der Patienten-
verfügung, ausser wenn diese gegen gesetzliche 
Vorschriften verstösst oder wenn begründete Zwei-
fel bestehen, dass sie auf freiem Willen beruht oder 
noch dem mutmasslichen Willen der Patientin oder 
des Patienten entspricht.

3  Die Ärztin oder der Arzt hält im Patientendossier 
fest, aus welchen Gründen der Patientenverfügung 
nicht entsprochen wird.

Gesetzliche Vertretung
Art. 377
1  Hat sich eine urteilsunfähige Person zur Behand-

lung nicht in einer Patientenverfügung geäussert, 
so plant die behandelnde Ärztin oder der behan-
delnde Arzt unter Beizug der zur Vertretung bei me-
dizinischen Massnahmen berechtigten Person die 
erforderliche Behandlung.

2  Die Ärztin oder der Arzt informiert die vertretungs-
berechtigte Person über alle Umstände, die im Hin-
blick auf die vorgesehenen medizinischen Mass-
nahmen wesentlich sind, insbesondere über deren 
Gründe, Zweck, Art, Modalitäten, Risiken, Neben-
wirkungen und Kosten, über Folgen eines Unterlas-
sens der Behandlung sowie über allfällige alterna-
tive Behandlungsmöglichkeiten.

3  Soweit möglich wird auch die urteilsunfähige Per-
son in die Entscheidungsfindung einbezogen.

4  Der Behandlungsplan wird der laufenden Entwick-
lung angepasst.

Art. 378
1  Die folgenden Personen sind der Reihe nach berech-

tigt, die urteilsunfähige Person zu vertreten und 
den vorgesehenen ambulanten oder stationären 
Massnahmen die Zustimmung zu erteilen oder zu 
verweigern:

1. die in einer Patientenverfügung oder in einem
Vorsorgeauftrag bezeichnete Person;

2. der Beistand oder die Beiständin mit einem Ver-
tretungsrecht bei medizinischen Massnahmen;

3. wer als Ehegatte, eingetragene Partnerin oder
eingetragener Partner einen gemeinsamen Haus-
halt mit der urteilsunfähigen Person führt oder
ihr regelmässig und persönlich Beistand leistet;

4. die Person, die mit der urteilsunfähigen Person
einen gemeinsamen Haushalt führt und ihr re-
gelmässig und persönlich Beistand leistet;

5. die Nachkommen, wenn sie der urteilsunfähigen
Person regelmässig und persönlich Beistand leis-
ten;

6. die Eltern, wenn sie der urteilsunfähigen Person
regelmässig und persönlich Beistand leisten;

7. die Geschwister, wenn sie der urteilsunfähigen
Person regelmässig und persönlich Beistand leis-
ten.

2  Sind mehrere Personen vertretungsberechtigt, so 
dürfen die gutgläubige Ärztin oder der gutgläubige 
Arzt voraussetzen, dass jede im Einverständnis mit 
den anderen handelt.

3  Fehlen in einer Patientenverfügung Weisungen, so 
entscheidet die vertretungsberechtigte Person nach 
dem mutmasslichen Willen und den Interessen der 
urteilsunfähigen Person.

Vertretungsbeistandschaft
Art. 381
1  Die Erwachsenenschutzbehörde errichtet eine Ver-

tretungsbeistandschaft, wenn keine vertretungsbe-
rechtigte Person vorhanden ist oder das Vertre-
tungsrecht ausüben will.

2  Sie bestimmt die vertretungsberechtigte Person 
oder errichtet eine Vertretungsbeistandschaft, 
wenn:

1. unklar ist, wer vertretungsberechtigt ist;
2. die vertretungsberechtigten Personen unter-

schiedliche Auffassungen haben; oder
3. die Interessen der urteilsunfähigen Person ge-

fährdet oder nicht mehr gewahrt sind;
3 Sie handelt auf Antrag der Ärztin oder des Arztes 

oder einer anderen nahe stehenden Person oder 
von Amtes wegen.
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